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genoſſen ermöglicht. In den größeren Städten beſtehen eigene
Negergemeinden, Iu der Bundeshauptſtadt ſoll ihre Kirche eine der
allerſchönſten ſein. Seit neuerer Zeit paſtoriren die Joſephs⸗
Väter aus dem Seminare bei London, England)
einige Gemeinden. In anderen Orten, ii die ah der Neger
3u unbedeutend iſt, gehen ſie Iun die Kirchen der Weißen Die
Methodiſten machen gelegentlich einen großen Lärm Über die
vielen Neger-Converſionen im Süden So gefährlich iſ denn
doch nicht, denn auch dieſem unglücklichen 0 das JuUm der
Sclaverei entronnen iſt, wird 6  ——— ehr ſchwer, da  5  8 .  &  och Chriſti
auf ſich 3u nehmen. N proteſtantiſch, etwa methodiſtiſch leben,
da iſt ſehr leicht, mie die ganze Welt weiß; ein wenig Singerei
und etwa  D mehr Heulen und Zähneklappern, da macht beiläufig
ſchon inen andächtigen Methodiſten Aus Dabei bleibt nNun die
große Mehrzahl der eger auch Miſſionäre behaupten, E  — ſei
weit leichter, einen wilden Indianer 3u bekehren, al einen 90
civiliſirten Neger. Der Grund liegt bh Iu der Geſchichte der
Sclaverei. Von den Indianern werde ich übrigens erſt ſpäter
F  U ſprechen verſuchen.

Rieligionsfond Sleirter
On Conſiſtorialrath lnton Pinzger in Linz.

Der ſogenannte Religionsfond-Beitrag wird nach dem
Geſetze Mai 51) ebenſo wie das G4
bühren-Aequivalent für einen Zeitraum Jahren bemeſſen,
mithin gegenwärtig)) Ar das Decennium 81—1890 und
auf Grundlage der zur Ermittlung de  O Gebühren⸗Aequivalentes
feſtgeſetzten Vermögensbewerthung. wird nämlich da  D  8 ermit—

bewegliche Vermögen incluſive desjenigen, von welchemder noch nicht vollendeten 10jährigen Beſitzdauer as
Gebühren-⸗Aequivalent noch nicht 5 entrichten iſt, ſowie der
Werth de unbeweglichen zuſammengezogen und hiezu der Ver—
mögenswerth 2) der bei der Pfründe genoſſenen Stiftungen, in⸗
ſoferne nicht etwa emn 20 ritten Perſonen zufließt, hinzu⸗gezählt. Von dieſer Summe ind abzuziehen die beim Gebühren⸗Aequivalent etwa nicht berückſichtigten Paſſiven, aber nicht der

Vide Verordnung des Miniſters Ur Cultus und Unterricht und de.
Finanzminiſters Auguſt 1881 27 Nämlich das Zwanzigfache des
Bezuges; ein Pfarrer bezieht von den kirchlichen Stiftungen 100 fl., ſohin iſt
als Vermögenswerth derſelben der Betrag von 2000 anzunehmen.
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capitaliſirte Caplangehalt, dann bei Communitäten der einbekannte
erth des Iu Bibliotheken, wiſſenſchaftlichen und Kunſtſamm⸗
lungen beſtehenden Vermögens dem Reſte In die auf die
einzelnen Abſtufungen nach 9 des Geſetzes Mai
entfallenden Percentſätze 65 berechnen und al Religionsfondbei—
trag vorzuſchreiben. Dieſer beträgt für enn Decennium im Ganzen
bis — 0.000 — einhalb rocent, zwiſchen und
1 2 705 zwiſchen und 3705 zwiſchen 30.000
und —40.000 49765 zwiſchen — 40.000 und 50/05
zwiſchen und 6/0 zwiſchen und
70.000 70/½0 zwiſchen und 8%/, zwiſchen
—9.000 und 90.000 07 über fl

Bei Vorſchreibung der Religionsfondſteuer iſt ein Haupt
grundſatz, daß durch dieſe die Competenz nicht geſchmälert wer
den dar

Ergibt ſich hierüber ein Zweifel, oder wird eine Schmäle⸗
rung von der beitragspflichtigen Parthei behauptet, ſo iſt Im—9—rt..eeeeen erſten Falle von Amtswegen, im zweiten auf das Anſuchen der
Partei hin eine Berechnung de!  O  8 reinen Einkommens des beitrags—
pflichtigen Subjectes vorzunehmen. Dieſes hat ein Einbe  37
kenntniß der Einnahmen und Ausgaben nach dem Stande

Jänner 1881 NI die Bemeſſungsbehörde die
Statthalterei vorzulegen, und zwar bei Verluſt d  8  58— Anſpruches
auf Befreiung oder Herabminderung bei einem von der Partei
geſtellten Anſuchen binnen Wochen von der Zuſtellung d  68
zahlungs⸗Auftrages, ſonſt innerhalb der von der Bemeſſungs—
ehörde beſtimmten Friſt In  5 dieſem Einbekenntniſſe?) u nach
d — 3— der Miniſterial-Verordnung 2 Auguſt 1881 3u
vereinnahmens): — Reinertrag Grundſtücken, veranſchlagt
mit 50½ des bei Bemeſſung de  H Gebührenäquivalentes Angé⸗
10  menen Grundwerthes;“ der Reinertrag von Gebäuden,

Das Vermögen einer Pfründe beziffert ſich B. auf fu.; CS
entfallen ſonach 7³0 von den erſten mit 50 ſl., 1½½½ von den
na  en 0.000 mit 150 fl „ 9FƷ—56 von den nächſten 10.000 mit 30 fl.,
4½ von den nächſten mit 400 57/ 7630 mit 381
5 kr., zuſammen alſo für ein Decennium 1281 5 kr und ſohin für Ein
zahr 128 15 kr. Dieſe u M der üblichen Form der Pfründen—
ertrags-Faſſionen zu verfaſſen. Nach iſt uim Allgemeinen nicht
das Erträgniß von den vorhandenen Vermögensſtämmen, ſondern jedes den
beitragspflichtigen Pfründnern und Communitäten oder vermöge einer kirch—
lichen Eigenſchaft einzelnen Mitgliedern des etzteren zufließende eld oder
Naturaleinkommen un jeder un eld veranſchlagbare Nutzen u das Bekenntniß
anfzunehmen. 10 obald die Einſchätzungsergebniſſe Zwecke der
Grundſteuerbemeſſung im iune des Geſetze vom 2 März 1880 endgiltig
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die der Hauszinsſteuer oder der Hausclaſſenſteuer Unterliegen,
und H  war bei erſteren Iun dem der Bemeſſung der Zinsſteuer V  I
Grunde liegenden Betrage, bei letzteren mit ——è 0 65 bei Bemeſ⸗
ſung des Gebühren⸗Aequivalentes aungenommenen Capitalswerthes
Keinen Gegenſtand der Fatirung aber ilden der Wohnungs⸗
nutzen aus den den Pfründnern oder Communitäten ſelbſt
bewohnten Räumlichkeiten, dann der Nutzen Gebäuden, welche
keines Ertrages fähig ſind, oder für Zwecke d  10 Landwirthſchaft
und Unterbringung der Bedienſteten verwendet werden,
dieſe Vorausſetzungen durch ein der Gemeindevorſtehung
ausgeſtelltes und von der Bezirksbehörde beſtätigtes eugni
erwieſen Iu Der Rein⸗Ertrag von Capitalien, Renten, nutz—
baren Rechten; 8 Entlohnungen für geiſtliche Functionen ),
mit Ausnahme der pfarrlichen Schreibgebühren, dann der Fahr
koſtenentſchädigungen und Remunerationen für Ertheilung des
Religionsunterrichtes; Gehalte und da  U  8 Einkommen daus kirch⸗
lichen Gefällen (die ſogenannten Deputate aus dem Kirchenver—
mögen). Der Reinertrag von gewerblichen Betrieben, wobei
der 6jährige Durchſchnitt des zum Zw  —  cke der Einkommens—
beſteuerung von den Finanzbehörden angenommenen Reinerträg—
niſſes maßgebend iſt (das Erträgniß des landwirthſchaftlichen
fundus instruétus kommt licht 0  I fatiren): udlich . das Ein⸗
kommen aAus Stiftungen; die Stipendien für nicht geſtiftete Meſſen
aber ſind nicht Unter die Einnahmen einzuſtellen.

Unter die Ausgaben Iu einzuſtellen: ſämmtliche Steuern
(auch das Gebühren-Aequivalent), dann die Aſſecuranzen, Lei
ſtungen N1 zeld und Geldeswerth Qus dem Grunde einer auf
dem Einkommen haftenden, nicht ſchon bei Bemeſſung de Reli-⸗
gionsfondbeitrages berückſichtigten Verbindlichkeit, Uie die Erhal—
tung von Hilfsprieſtern, für die keine eigene Dotation beſteht,
die Herhaltung der Sarta inſoferne hiefür in der Faſſion
ein eigener Betrag gut gelaſſen Auslagen Aus dem Titel

ſeſtgeſetzt ſein werden, ſteht den beitragspflichtigen Pfründnern und Communitäten
frei, neue Einbekenntniſſe einzubringen, un welche die Einkünfte on run Uund
Boden nach den für die Grundſteuer ermittelten Kataſtralanſätzen eingeſtellt werden
können, und bei denen die bemeſſene Grundſteuer verausgabt erſcheint.

Die Stola Dle ſie iNn der 7

Faſſion berechnet erſcheint Bei nicht
zu den Pfarrpfründen zählenden höheren Beneficien, dann bei Stiften und
oſtern iſt die Einſtellung derartiger Sarta Auslagen dann, und

nach dem Durchſchnitte der letzten Ahre zuläſſig, wenn eS ſich Um die
oberwähnten Gebäude handelt, von denen kein Erträgniß 5  U fatiren iſt Bei
größeren Bauherſtellungen iſt UNur die Aufrechnung ſolcher Zahlungen oder Natural—
leiſtungen geſtattet, velche u jedem einzelnen Jahre thatſächlich für derlei Zwecke
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de  2 irchen⸗ und Pfründenpatronates oder der Incorporation
für laufende Bedürfniſſe nach dem Durchſchnitte der letzten 6 Jahre,
da ordentliche Meßſtipendium oder fall das letztere durch da  —  8
Stiftungserträgniß nicht gedeckt iſt, dieſe

8

8 letztere, für die über

noch verhleibende Zahl der Stiftmeſſeny, endlich bei Natural
(olleeten 10% dus dem Titel der Minderwerthigkeit und 10½
NI Einbringungskoſten. Bei Erzbiſchöfen und Biſchöfen kommen
hiezu noch die Auslagen aus Anlaß der canoniſchen Viſitation?),
für Erhaltung der Conſiſtorien, für Penſionen, Gnadengaben und
Unterſtützungen, fall ſie auf Recht beſtehenden, von der
Landesbehörde genehmigten Verbindlichkeiten beruhen, bei Stiften
und Klöſtern der nothwendige Aufwand für die Abhaltung de  —
Gottesdienſtes II der Stifts  — bder Kloſterkirche, auch diefelbenicht Pfarrkirche iſt

Die Landesbehörde (Statthalterei) vergleicht nun die
der Partei vorgelegten Einbekenntniſſe mit ihren Vormerkungen
und ſtellt ſie eventuell richtig. Da Ergebniß der Richtigſtellung
muß nach 8 16 der Miniſterial-Verordnung vom 24 Auguſt
der Partei ſtet

V

8 Inter Mittheilung der Motive jeder N
den Anſätzen des Bekenntniſſes vorgenommenen Aenderung, ſowie
der Ergänzung desſelben angegeben werden. Gegen dieſelbe kann
nun von der Partei an da  S  8 Cultus-Miniſterium recurrirt
werden, welcher Recurs Aber bei der zuſtändigen Statthalterei
ul Unterbreitung N das Miniſterium einzureichen iſt Ergibt
ſich dMuls dem Recurſe die Unkenntniß der Motive der Bemeſſung,
0 ſt der Recurs al  — Vorſtellung U behandeln und ſind der
recurrirenden Partei zunächſt die Motive nter neuerlicher Frei⸗
laſſung der geſetzlichen Recursfriſt hinauszugeben. Ergibt mun
die Berechnung 2  — Reineinkommens, daß der ſtandesmäßige
Unterhalt ſelbſt bei Abſchlag des 7 auf ein ahr entfallen—
den Religionsfond-Beitrages gedeckt bleibt, ſo iſt der Beitrag
geleiſtet und von der Bemeſſungsbehörde vorgängig genehmigt wurden. Ebeuſo
ſind Gemeindeumlagen für außerordentliche Erforderniſſe Uur un dem betreffendenJahre 3u berückſichtigen Uun Unter Einhaltung der Friſt (binnen Monaten
vom Eintritte der Aenderung) der Anzeige bei der Bemeſſungsbehörde.Ein Pfründner hat 365 Stiftweſſen perſolviren; für die letzten
165 Meſſen Ni Uch für die vorhergehenden 2  2 darf den Stipendien⸗betrag pr 525740 kr m Ausgabe ſtellen; Meſſen und Ae  mter ſiud hier 3gleich U halten.) Selbſtverſtändlich gilt dieſe Beſtimmung nicht bei der zuLBemeſſung der Religionsfond-Stener anfangs erwähnten Capitalsbewerthungdes Stiftungserträgniſſes; hei dieſer ſind die Beziige von ſämmtlichen 7  3  55  5
un nicht blos 2  2 Stiftungen zu bewerthen. Nach Tla des Miniſtersfür Cultus un Unterricht November 1881 16760 vurde die Urdie Beſorgung der Dekanatsgeſchäfte zuläſſige Ausgabspoſt mit 150 feſtgeſetzt.
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von dem 9⁴1 Vermögen, ohne weitere Rückſichtnahme auf
den Unterhalt zu bemeſſen. Zeigt ſich, daß zwar die Ziffer des
reinen Einkommens den für den ſtandesmäßigen Unterhalt er

forderlichen Betrag überſteigt, daß aber beide Ifſfern
einen Theilbetrag d  8 auf ein Jahr entfallenden Religionsfond—
beitrages abſtehen, ſo iſt auch ur dieſer Theilbetrag als jähr⸗
liche Gebühr vorzuſchreiben. Ergibt ſich endlich, daß das 0
ermittelte Reineinkommen zur Bedeckung der Competenz erforder—
lich iſt, ſo hat die Vorſchreibung der Religionsfondſteuer zu
unterbleiben. Eine beſondere Beſtimmung gilt bei dieſer Berech—

noch für reguläre Communitäten, indem nämlich 5 Com—
petenz bei jenen, die ich der Pflege der Kranken widmen, das
für dieſen Zweck (ärztliches Perſonale, Medicamente, Wartung,
(ventuell Beerdigungskoſten) verwendete Einkommen hinzuzählen
iſt, bei den andern aber jene Auslagen, die auf kirchliche bder
Cultuszwecke, wenn dieſelben bei rmanglung einer Communität
QAus dem Religionsfonde beſtritten werden müßten oder auf Zwecke
de  U öffentlichen Unterrichtes die der Regierung al noth⸗
wendig erkannt ind, verwendet werden; amit letztere aſſirt
werden können, iſt unbedingt die Erklärung des Cultusminiſters,
daß der we d  68 Unterrichtes von der Regierung als noth⸗
wendig erkannt wird, nothwendig, welche daher im Wege
der Landesbehörde von der Communität vor der Faſſionslegung
einzuſchreiten iſt Der Miniſter beſtimmt auch die Höhe des
freizulaſſenden Betrages. Die erwähnten Abzüge bei religiöſen
Communitäten ſind Iu eigenen Einbekenntniſſen erſichtlich
machen.“

Dieß ſind die Beſtimmungen über die Berechnung der
Religionsfondſteuer und über die Verfaſſung Einbekennt—
niſ

en im Falle einer Schmälerung der Competenz durch dieſelbe.
Zur beſonderen Beachtung empfehlen wir noch nachſtehende Punkte:

Da die Religionsfondſteuer auf Grundlage der Gebühren⸗
Aequivalents-Bemeſſung berechnet bir ſo iſt beſonders darauf

9 Bei üment Aufwande für Zwecke des öffentlichen Unterrichtes (wie
B. bei Kremsmünſter, S Florian, bezüglich der theologiſchen Lehranſtalt)

iſt aurechenbar der Minimalaufwand für Lehrkräfte, jedoch hier der Betrag,
welchen der Minimalgehalt höher iſt, als die Competenz des die Lehrſtelle

verſehenden Conventualen, (die an Staatsgym naſien angeſtellten Kloſtergeiſtlichen
werden nicht jenen gerechnet, für welche eine Competenz anzurechnen iſt)
Denn der Aufwand für Lehrmittel, Regie un ſür gemiethete oder ſolche Loca—
litäten, für welche die Commnumität, wenn ſie die betreffeude Beſorgung nicht
auf ſich hätte, ein Einkommen erzielen könnte. Das eingehende Schulgeld
für Beſorgung des Unterrichtes iſt jedoch abzurechnen,
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3u achten, daß im Zahlungsauftrag, betreffen das Gebühren⸗
Aequivalent, der gebührenpflichtige erth des Pfründenvermögens
(das Kirchenvermögen kommt hier nl u Betracht) richtig an

gegeben iſt Sobald der Zahlungs⸗-Auftrag angelangt, ſo iſt den
Anſätzen Iun demſelben genau nachzurechnen, um eventuell (inner—
halb 0 Tagen) dagegen recurriren 3u önnen. Der Recurs iſt
NI die Finanz⸗Landesdirection und gegen dieſe an das
Finanzminiſterium 3U richten, eine einfache Vorſtellung oder Bitte

Aufklärung ab an da betreffende Gebührenbemeſ—
ſungsamt.)

2 Die Religionsfondſteuer iſt dann In obiger eiſe ſelbſt
5  U berechnen, nun der Zahlungsauftrag kommt, im Falle
einer Differenz entweder bei der Bemeſſungsbehörde (Statthalterei)
Vorſtellung Bitte Aufklärung) 3u erheben oder im Wege
derſelben NI da  —  2 Cultusminiſterium 3u recurriren.

5.  3 E  — iſt 3u unterſuchen, ob die Competenz ur die eli⸗
gionsfond⸗Steuer nicht geſchmälert wird. II dieß offenbar nicht
der Fall, ⁰ hat C bei der Vorſchreibnung der Steuer ein Be—
wenden; im anderen Falle iſt die Schmälerung durch das ob
erwähnte Einbekenntniß 3u conſtatiren. Entweder rgeht eine
Aufforderung 3u deſſen Vorlage von der Bemeſſungsbehörde aus,
benn nämlich dieſe ſel im Zweifel iſt, ob die Competenz
durch die Steuer noch unangetaſtet bleibt, oder, Ute In den
meiſten Fällen, der Pfründner ſelbſt reicht ein olches nach Er
90 68 Zahlungsauftrages ein, wenn EL ſich durch die eli⸗
gions⸗Steuer Au ſeiner Competenz geſchädigt glaubt.) Dieſe Ein⸗
bekenntniſſe u nach den vorbenannten Beſtimmungen 65
verfaſſen und wie die Faſſionen documentiren. Kirchlichen

S  1) In der Wiener Erzdiöceſe wurden die Inhaber kirchlicher Pfr  —  —.  —  nden,
mit Ausnahme der einem Kloſter incorporirten, aufgefordert, ſolche Faſſionen,
Einbekenntniſſ. nach dem Stande vomn Janner 1881 beim fürſtbiſchöflichen
Ordinariate vorzulegen; jedoch eißt es, daß, penn ein Pfründner die Vorlage
unterläßt, angenommen wird, daß Urch die Religionsfond-Steuer die Compe—

nicht geſchmälert wird. In der Linzer Dibeeſe erhielten die Pfründner Nur
die Weiſung, den Vorſchreibungen der Bemeſſungsbehörden genau nachzurechnen
und bei Differenzen mittelſt der genau verfaſſenden Einbekenntniſſe, venn
CS ſich Schmälerung der Competenz handelt, zu recurriren. In der Wiener
Erzdiöceſe ſind ferner Einbekenntniſſe über jenes Vermögen, von welchem wegen
der noch nicht vollendeten 10jährigen Beſitzdauer da Gebührenäquivalent noch
nicht zu entrichten iſt, einzureichen. Da die Statthalterei die Gebührenbemeſſungs—
Operate, in denen genau dieſes Vermögen (bei dem beweglichen auf der dritteng
Seite des Formulares) angegeben erſcheint, von der Finanzbehörde zur Ver
fügung eſtellt werden müſſen, mithin die Statthalterei ohnehin in Kenntniß
desſelben iſt, ſo hat dieſe uI Linz mithin auch das biſchöfliche Ordinariat die
Vorlage olcher Einbekenntniß nicht verlangt.
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Corporationen und regulären Communitaten kann auf Antrag der
Landesbehörde vom Miniſter für Ultu. und Unterricht die
zorlage eines ſummariſchen Einbekenntniſſes der Einnahmen und
Ausgaben geſtattet werden, vorausgeſetzt, daß das hiernach be—
rechnete Reineinkommen abgeſehen den Auslagen für die
Competenz und dem der Competenz gleichzuhaltenden Auſwande

wenigſtens Pere. Werthe des unbeweglichen und 5
Pere. vom Verthe de beweglichen Vermögens ergibt, das dem
Religionsfondsbeitrage unterliegt. Eine zweite Art Einbe—
kenntniſſen iſt, Die oben geſagt wurde, von den regulären Com—
munitäten über die Verwendung 68 Einkommens zur Kranken
pflege oder für Unterrichtszwecke 3u machen, da dieſer Aufwand
vom Reineinkommen abzurechnen iſt

Die Competenz, welche im Jahre 1875 feſtgeſetzt wurde,
iſt auch für das Decennium7 wenigſtens Iu ber
und Niederöſterreich beibehalten worden.“

＋ In Oberöſterreich wurde
dieſelbe beſtimmt für die Dignitäre des Domcapitels mit Einſchluß
der Linzer Stadtpfarrer mit 2400 3 für die übrigen Domherren
Uit 1800 ſl. für die Pfarrer in Linz, Ie chyr und Wels
Uit —000 fl., I anderen Städten und Curorten 800 fl., HIi an-
deren rten 600 bei Stiften 4  —  — den Stiftsvorſtand (Abt/
mit 5000 deſſen Stellvertreter 1500 die Conventualen
700 die Cleriker 500 bei Klöſtern: für die Kloſtervorſtände,
die Provinciale ſind mit 1800 f., andere für
die männlichen Conventualen 400 die weiblichen 300
Für die apläne dürfen Hi dem oberwähnten Bekenntniſſe als
Competenz verrechnet werden: Iun Linz, Ried, Steyr, Wels
Iu anderen Üdten und Curorten 350 Iu anderen Orten ſl.

Dieſe Anſätze beziehen ſich eigentlich auf die Pfründen,
die ein die Competenz überſteigendes Einkommen Eſltzen und

Die gegen erhobenen Vorſtellungen blieben leider ohne Erfolg, Ud
mentlich jene der Linzer öceſe Am Gleichſtellung mit Cn Dißeeſen ſeder
öſterreichs. 2) In der Erzdiöceſe V  Wien iſt die Competenz für die Pfarren in
Wé  *  dien 1800 m der Umgebung von Meilen Um Wien M —  tädten Uund Curorten
120 fl., M ande Orten fl., bei den Stiften n Wien un M der M.
gebung von Meilen, der Stiftsvorſtand (Abt — 8000 fl., deſſen Stellvertreter
rior 2400 Conventualen 1200 fu., Cleriker, Nonizen 800 fl., NI anderen
Tten Stiftsvorſtand f., Prior 00 fl., Conventuale fl „ Clericer
600 ſt., Klöſter m Wien Uund Umgebung: die Kloſtervorſtände die Provineiale
ſind 2400 andere 1800 fl., Conventualen männliche 600 ſl., weibliche 400 lu.,
imn anderen Orten Kloſtervorſtände 1200 fu., Conventualen und 5
für Cooperatoren dürfen Hi Wien Meilen Um Wien Iu Städten
Uund Curorten —450 U . un anderen rten 400 als Competenz aufgerechnet
werden
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erwächſt für olche, die aus öffentlichen Fonden ſubventionirt ſind,
alſo keinen Religionsfondsbeitrag zahlen aben, Aus den 96E
nannten Beſtimmungen kein Anſpruch, Im Falle der Ermanglung
eigener Amtseinkünfte eine gleiche Dotation Aus öffentlichen Mitteln
3u erhalten. Dieſe Erhöhung —2

ſt i der Verordnung üher die
Vertheilung der Religionsfondsbeiträge ſogen Staatsſubvention)
feſtgeſetzt.!

Kirchliche Pfründner oder Communitäten, E eine
Subvention (Congruaergänzung) Aus einem öffentlichen Fonde
beziehen, insbeſondere ſolche Pfründner, 8 ein gebühren⸗
pflichtiges Vermögen nicht einzubekennen hatten ud deren Ein
kommen ohngeachtet der Hinzurechnung der Bezüge den ſeit
1851 zugewachſenen Stiftungen zUum faſſionsmäßigen

I Einkommen,
die Competenz nicht genießen, ſind natürlich auch der Re—
ligionsfondſteuer befreit, und vird, da das Einkommen ſolcher
Körperſchaften der Bemeſſungsbehörde bekannt iſt, eine olche nicht
vorgeſchrieben. In der Wiener Erzdiöceſe haben dieſelben eine
Anzeige über die Höhe der Subvention, ſowie des Fondes, aus
dem ſie fließt, 3u erſtatten.

Es iſt großer Wichtigkeit, daß Im Falle eines Re⸗
curſes die II nicht verſäumt werde und die Einbekenntniſſe
rechtzeitig vorgelegt werden, da ſonſt die Vorſchreibung In 8  18  E

erwachſen und Eln Anſpruch auf Herabminderung der Re⸗
ligibnsfondſteuer nicht mehr berückſichtigt werden würde Wir
wiederholen alſo noch einmal die dießbezüglich feſtgeſetzten Termine.

Recurſe, die In Angelegenheiten der Religionsfondſteuer-⸗Be⸗
meſſung In den Cultusminiſter gehen, ind bei der Landesbehörde
binnen Wochen vom Tage der Zuſtellung der angefochtenen
Verfügung oder Entſcheidung einzubringen und haben keine auf
ſchiebende Wirkung. Die Friſt Zur Vorlage d  68 Einbekennt  2
niſſes iſt bei einem von der betheiligten Partei geſtellten Anſuchen
Iu der Regel binnen 6 Wochen vom Tage der Zuſtellung des
Zahlungsauftrages, bei Aufforderung Amtswegen innerhalb
der der Behörde feſtgeſetzten Zeit Die Anzeige ſolcher
Veränderungen aAm Vermögen oder Einkommen, we  6 die Ah
ſchreibung oder Herabminderung des Religionsfondbeitrages C·
mäß des Geſetzes vom Mai nach ſich ziehen,
hleiht den Betheiligten Überlaſſen. Dieſelbe muß jedoch bei Verluſt
des Anſpruches auf Abſchreibung binnen Monaten vom Ein
tritte der Aenderung erſtattet werden. ( Im Falle eines Ver

VIide Paſtoralfall XII. dieſes Heftes
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mögenszuwachſes iſt enn Einbekenntniß desſelben binnen 6 Wochen
Eintritt der Aenderung bei der Statthalterei vorzu—

legen, auf Grund deſſen dann die eue Bemeſſung rfolgt Gegen
die Bemeſſung des Gebühren-Aequivalentes, deren Richtigkeit von
großem Belange für die Bemeſſung der Religionsfondſteuer iſt
kann binnen 30 Tagen nach Zuſtellung des Zahlungsauftrages
recurrirt werden

Die Eingaben welche die Bemeſſung der Religionsfond
ſteuer betreffen, mithin auch die Einbekenntniſſe und deren Bei
lagen, ſind nach dem Gebührengeſetze ſtempelfrei.
Beſchwerden oder Recurſe gegen die Entſcheidungen über ſolche
Eingaben müſſen, die ebühr 5 Ni überſteigt, von
edem ogen mi enmem 15 kr ſie 50 fl überſchreitet

edem Bogen Mi 5  2  6 kr.⸗Stempel verſehen
9u 9/.)
Die Strafe über die Verſchweigung Ines Vermögens

bder Einkommens, deſſen Vorhandenſein auf die Bemeſſung de  2
Religionsfondbeitrages Einfluß nehmen kann beſteht II dem
doppelten de hiedurch verkürzten oder der Verkürzung ausgeſetzten
Beitrages 22 16 des Gef Q 1874 N B 9 94.

Vaſtoralfragen und Jãalle
(Sind Sterbende I Erweckung eines Aktes der

vollkommenen Reue verpflichtet?) Der Aunge rieſter Ma
nilius wurde zum er kranken Leander gerufen und fand
denſelben auf den Empfang der Sterbſakramente durch —  A.
der unvollkommenen Reue vorbereitet Er forderte Leander Auf,
auch Akt der vollkommenen Reue 3u erwecken da Cu Iu

Todesgefahr hiezu ver ware Leander agte V venn

Dieſer autet Eine innerhalb des Zeitraumes für welchen der
Religionsfond Beitrag bemeſſen wird, eintret.  nde dauernde Vermehrung oder
Verminderung des Einkommens des beitragspflichtigen Subjectes des die
Grundlage der Bemeſſung bildenden Vermögens, hat auf die Beitragspflicht

iunſoſerne Einfluß, als durch ſolche Veränderung das Einkommen des
Beitragspflichtigen über den die kirchliche Competenz bildenden Betrag ginauf
ſteigt oder mit oder ohne Einrechnung des geſetzlichen Betrages Anter
dieſen Betrag herabſinkt Im erſteren Falle iſt der Betrag ür den noch übrigen
Theil der Bemeſſungs—Periode nachträglich zu bemeſſen, I zweiten Falle N3
oder M eM entſprechenden Theilbetrage abzuſchreiben. In Fällen, I welchen
Ein vorübergehender Nachlaß Aun den landesfürſtlichen Stenern gewährt wird,
kann auch ein entſprechender Nachlaß der Religionsfondſteuer eintreten

Das gleiche gilt auch bei den Eingaben und Recurſen über die Bemeſſung
des Gebühren Aequivalentes


